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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

In den „Allgemeinen Wohngebieten“ WA1 und WA2 sind die nachfolgenden Ausnahmen i.S.v. 
§ 4 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig: 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

• Sonstige, nicht störende Gewerbebetriebe 

• Anlagen für Verwaltungen 

• Gartenbaubetriebe 

• Tankstellen 

2. Maß der baulichen Nutzung und Bauweise 
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 und 2 BauGB) 

2.1 Im „Allgemeinen Wohngebiet“ WA1 darf die zulässige Grundfläche baulicher Anlagen durch Stellplätze 
und Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,5 überschritten werden (i.V.m. § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO). 

2.2 Im „Allgemeinen Wohngebiet“ WA2 darf die zulässige Grundfläche baulicher Anlagen durch Stellplätze 
und Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,7 überschritten werden (i.V.m. § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO).  

2.3 Die Höhenlage baulicher Anlagen wird bestimmt durch Festsetzung der Traufhöhe (TH), der Firsthöhe 
(FH) und der Gebäudehöhe (GH).  

2.4 Die Traufhöhe (TH) wird definiert als Schnittkante der Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks 
mit der Dachhaut. 

2.5 Die Firsthöhe (FH) wird bei Satteldächern definiert als die Schnittkante der Dachhaut der Dachflä-
chen. Bei Pultdächern wird die Firsthöhe definiert als der oberste Punkt der Dachhaut des hochsei-
tigen Dachabschlusses. 

2.6 Die (GH) Gebäudehöhe wird definiert als die Oberkante der Dachhaut. 

2.7 Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhenlage baulicher Anlagen sowie für die Bestimmung der mitt-
leren Wandhöhe von Garagen und Carports ist die Höhenlage der endgültig hergestellten an das 
Grundstück grenzenden Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche (Oberkante Gehweg bzw. Straße) in 
Höhe der Mitte der überbaubaren Grundstücksfläche des jeweiligen Grundstücks. Bei Eckgrundstü-
cken ist die höher gelegene Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche maßgebend. Die Höhenlage der Ver-
kehrs- bzw. Erschließungsfläche ist durch lineare Interpolation der in der Planzeichnung festsetzten 
Höhenbezugspunkte zu ermitteln. 

3. Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 

3.1 Im „Allgemeinen Wohngebiet“ WA1 sind je Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze nachzuweisen. 
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3.2 Im „Allgemeinen Wohngebiet“ WA2 ist je Wohneinheit mindestens ein Stellplatz nachzuweisen. 

3.3 Der Abstand zwischen der Einfahrtseite der Garagen (Garagentor) und der Straßenbegrenzungslinie 
muss mindestens 6,0 m betragen.  

3.4 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie innerhalb der „Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen“ zulässig. Aus-
nahmsweise sind auch Abstellräume innerhalb der „Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanla-
gen“ zulässig. Die Ausnahme ist daran gebunden, dass die Abstellräume in der Verlängerung der Ga-
rage errichtet werden und deren Breite und Höhe nicht überschreiten. 

3.5 Balkone, Altane und Terrassenüberdachungen, die fest mit dem Gebäude verbunden sind, sind nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

4. Zulässige Zahl der Wohnungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

4.1 Im „Allgemeinen Wohngebiet“ WA1 sind je Wohngebäude höchstens 2 Wohnungen zulässig. 

4.2 Im „Allgemeinen Wohngebiet“ WA2 sind je Wohngebäude höchstens 10 Wohnungen zulässig. 

4.3 Doppelhaushälften und Reihenmittelhäuser gelten jeweils als ein Wohngebäude. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Im räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten 
oder -schüttungen unzulässig. Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten werden definiert als zusam-
menhängende Flächen, die mit den vorgenannten Materialien zu mehr als 10% bedeckt sind. Die Flä-
chen gelten auch dann als Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten, wenn auf den Einbau von Vliesen, 
Folien oder vergleichbaren Materialien verzichtet wird. Ausgenommen sind Spritzschutzstreifen ent-
lang von Fassaden, sofern eine Breite von 0,5 m nicht überschritten wird. 

6. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

Innerhalb der „Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen“ ist den Versorgungs- 
und Leitungsträgern ein Leitungsrecht für die Verlegung von Versorgungsleitungen sowie ein Geh- 
und Fahrrecht für die Versorgung der vorgenannten Leitungen einzuräumen. 

7. Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d BIm-
SchG; hier: Lärmschutz 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind passive Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen gemäß DIN 
4109 (Schallschutz im Hochbau Ausgabe 2018, zu erwerben bei Beuth Verlag GmbH, Berlin) entspre-
chend den zeichnerisch festgesetzten „Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen i.S.d BImSchG“ zu treffen. Die aus der vorgenannten Festsetzung resultierenden 
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Bauschalldämmmaße einzelner unterschiedlicher Außenbauteile oder Geschosse können im Einzel-
fall unterschritten werden, wenn im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren durch eine schall-
technischen Nachweis/Untersuchung der sich aus der Änderung ergebende Lärmpegelbereich ge-
mäß DIN 4109 nachgewiesen wird. An Fassadenbereichen, an denen die Lärmbelastung aus dem Stra-
ßen- und Schienenverkehr über 45 dB(A) nachts liegt, sind für Räume mit Schlaffunktion (Schlafzim-
mer, Kinderzimmer) mit geeignetem Schallschutz notwendig, um ungestörtes Schlafen zu ermögli-
chen. 

Weiterhin ist bei Errichtung von Gebäuden eine Eigenabschirmung zu beachten. Die Berechnung der 
Lärmpegelbereiche erfolgt bei Freifeldbedingungen, da nach aktueller Rechtsprechung nicht von ei-
ner kompletten geschlossenen Umsetzung des Baukörpers in der eingezeichneten Baugrenze auszu-
gehen ist. Es kann durch Anordnung der Raumfunktion bzw. Raumnutzung auf die Außenlärmpegel 
reagiert werden. Abschirmende Maßnahmen sind ebenfalls als aktive Lärmschutzmaßnahme, je nach 
Umsetzung des Vorhabens prüffähig. 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

5dB-Klasse 
Maßgeblicher Außenlärmpegel (Obergrenze) 

Lärmpegelbereich 

Bis 55 dB(A) I 

60 dB(A) II 

65 dB(A) III 

70 dB(A) IV 

75 dB(A) V 

80 dB(A) VI 

größer 80 dB(A) VII 

  

8. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

8.1 Innerhalb der „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ ist 
eine dichte Bepflanzung in Form einer mehrreihigen Baum-/Strauchhecke aus Sträuchern und/oder 
Bäumen II. Ordnung aus einheimischen Gehölzen gemäß Pflanzliste A und B anzupflanzen und dau-
erhaft zu erhalten. Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,5 m, versetzt, Mindestqualität 60/100 
und die Bäume II. Ordnung in einem Abstand von 8,0-12,0 m, versetzt, Mindestqualität Hst., 3xv., StU. 
12/14 anzupflanzen. Die Bereiche unter den Bepflanzungen sind mit einer geeigneten Raseneinsaat 
(z.B. Fettwiese) einzugrünen.  

Pflanzliste A: Sträucher  Pflanzliste B: Laubbäume II. Ordnung 

Schwarze Apfelbeere Aronia melanocarpa  Feldahorn Acer campestre 

Kornelkirsche Cornus mas  Hainbuche Carpinus betulus 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea  Esskastanie Castanea sativa 

Hasel Corylus avellana  Walnuss Juglans regia 

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna  Wildapfel Malus communis 

Pfaffenhütchen Euonymus europaea  Vogel-Kirsche Prunus avium 
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Liguster Ligustrum vulgare  Frühe Traubenkirsche Prunus padus 

Heckenkirsche Lonicera xylosteum  Wildbirne Pyrus pyraster 

Kirschpflaume Prunus cerasifera  Eberesche Sorbus aucuparia 

Schlehe Prunus spinosa  Elsbeere Sorbus torminalis 

Faulbaum Rhamnus frangula    

Rote Johannisbeere Ribes rubrum    

Hundsrose Rosa canina    

Salweide Salix caprea    

Wolliger Schneeball Viburnum lantana    

Wasserschneeball Viburnum opulus    

     

8.2 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, sofern sie nicht für eine andere zulässige Nutzung 
verwendet werden, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Als gärtnerisch angelegt gelten 
im Sinne dieses Bebauungsplanes unversiegelte Flächen, die überwiegend bepflanzt sind (z.B. mit Ra-
sen, Gräsern, Stauden, Kletterpflanzen oder Gehölzen). Die Regelungen unter 5. bleiben hiervon un-
berührt. 

9. Gestalterische Festsetzungen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW) 

9.1 Doppelhauseinheiten sowie Hausgruppen sind mit gleicher Dachform, Dachneigung, Trauf- und First-
höhe, Dacheindeckung und Fassadenmaterialien auszuführen.  

9.2 Die von dem räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes erfassten Flächen werden von 
dem Zwang zur Einleitung des Niederschlagswassers in die öffentliche Abwasseranlage gemäß § 9 der 
Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage –Entwässe-
rungssatzung – der Gemeinde Gangelt vom 29. März 2017 befreit. 

HINWEISE 

1. Einsichtnahme von Vorschriften 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-
Vorschriften) werden im Rathaus der Gemeinde Gangelt zu jedermanns Einsicht während der allge-
meinen Öffnungszeiten bereitgehalten. 

2. Bergbau 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt über dem auf Steinkohle verliehenen 
Bergwerksfeld „Heinsberg" im Eigentum des Landes NRW sowie über dem auf Braunkohle verliehe-
nen Bergwerksfeld „Horrem 129" im Eigentum der RWE Power Aktiengesellschaft, Stüttgenweg 2 in 
50935 Köln. 
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3. Sümpfungsmaßnahmen 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des 
Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Eine Zunahme der Beeinflus-
sung und ein Wiederanstieg nach Beendigung der Maßnahmen sind nicht auszuschließen. Hierdurch 
hervorgerufene Bodenbewegungen können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an 
der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit 
von Bodenbewegungen sind bei Planungen und Vorhaben zu berücksichtigen. 

4. Einbau von RCL 

Für den Fall, dass bei der Ausführung von Erd- und Wegearbeiten Recyclingbaustoffe verwendet 
werden sollen, ist rechtzeitig vor Einbau dieser Baustoffe beim Landrat des Kreises Heinsberg - un-
tere Wasserbehörde - eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Die Antragsunterlagen und ein 
Merkblatt dazu können auf der Homepage der Kreisverwaltung über den Bereich Bürgerservice-
Schlagwortindex-Recyclingbaustoffe [RCL] abgerufen werden. Auskünfte hierzu erhalten Sie beim 
Landrat des Kreises Heinsberg - untere Wasserbehörde, Tel.-Nr. 0 24 52/13-61 45. 

5. Geothermie 

Sollte die Errichtung von Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmesonden beabsichtigt sein, ist beim 
Landrat des Kreises Heinsberg - untere Wasserbehörde - eine wasserrechtliche Erlaubnis zu bean-
tragen. Auskünfte hierzu erhalten Sie bei der unteren Wasserbehörde unter der Tel.-Nr. 0 24 52/13-
61 19. 

6. Erdbebengefährdung 

Das Plangebiet befindet sich gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrund-
klassen der Bundesrepublik Deutschland, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Karte DIN 4149 Juni 
2006, in der Erdbebenzone 2 in der Untergrundklasse „S“ (Gebiete tiefer Becken-strukturen mit 
mächtiger Sedimentfüllung). Die in der DIN 4149 genannten bautechnischen Maßnahmen sind zu be-
rücksichtigen. 

7. Haustechnik 

Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen 
sowie Blockheizkraftwerken hat im Plangebiet unter Beachtung des ‚Leitfaden für die Verbesserung 
des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten‘ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Im-
missionsschutz - LAI (www.laiimmissionsschutz.de) zu erfolgen. 

8. Artenschutz 

Um artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen entgegenzuwirken sind die nachfolgenden Maß-
nahmen auf einer ca. 2,1 ha großen Teilfläche des Grundstücks Gemarkung Süsterseel, Flur 1, Flur-
stück 162 umzusetzen: 

• 0,5 ha Einsaat Wintergetreide in doppeltem Saatreihenabstand, 

• 0,5 ha Sommergetreide in doppeltem Saatreihenabstand, 
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• insg. 0,5 ha Anlage von 6 – 12 m breiten Blühbrachestreifen und 6 – 12 m breiten Grasstreifen 
mit dünner Einsaat von Horstrotschwingel, unmittelbar angrenzend an Blüh- und / oder Hor-
strotschwingeleinsaat 

• 0,5 ha Hackfruchtacker (bevorzugt Rübe, auch Kartoffel möglich). Die Fruchtfolge und der Zeit-
punkt des Umbrechens vor der Neueinsaat sind dabei jeweils so zu wählen, dass mindestens 1 
ha der Maßnahmenflächen mit Sommergetreideeinsaat und Hackfrucht zu Beginn der Brutzeit 
des Kiebitz Mitte März eine Höhe von 12-15 cm nicht überschreiten, die können auf der Aus-
gleichsfläche rotieren. 

Für die vorgenannten Maßnahmen ist nach den Vorgaben von MKULNV (2013) ein maßnahmenbezo-
genes Monitoring (Umsetzungs-/Funktionskontrolle) der CEF-Maßnahmen erforderlich. Die Absiche-
rung der Maßnahmen erfolgt durch einen Erschließungsvertrag zwischen der Gemeinde Gangelt und 
dem Vorhabenträger. 

9. Bodendenkmäler 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Un-
tere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideg-
gen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unverzüglich zu 
melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-
Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten 

10. Ausgleich 

Durch die Planung entsteht ein ökologisches Defizit im Umfang von 119.329 Ökopunkten. Dieses soll 
über die nachfolgenden Maßnahmen abgegolten werden.  

Gesamtbilanz 

Fläche Maßnahme Ökopunkte 

Gemarkung Süsterseel, Flur 1, Flurstück 
162 

Umwandlung von Acker zu artenreicher Wiese 84.736 

Gemarkung Haaren, Flur 12, Flurstück 48 Ankauf von Ökopunkten aus einem bestehenden 
Ökokonto 

18.860 

Gemarkung Haaren, Flur 22, Flurstück 103 Ankauf von Ökopunkten aus einem bestehenden 
Ökokonto 

16.540 

   

11. Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes 

Zur Minderung und Vermeidung von Eingriffen sind nachfolgenden Maßnahmen einzuhalten. 

• Die Flächeninanspruchnahme (z.B. durch den Baubetrieb) ist auf das unbedingt notwendige 
Maß und möglichst auf zukünftig bebaute Flächen zu begrenzen. 

• Der Oberboden ist abzuschieben und getrennt vom übrigen Bodenaushub zu lagern. Der Bo-
den ist nach Möglichkeit vor Ort wieder zu verwenden. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden 
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere 
Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18915 bezüglich des Bodenabtrags und der 



Gemeinde Gangelt 
Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 81 „Zum Gelindchen III“ 

 
 
 

7 

Oberbodenlagerung. Es sind die Bestimmungen der DIN 18915 in den jeweiligen gültigen Fas-
sungen unbedingt zu beachten. 

• Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht gemäß den einschlägigen Fachnormen ge-
trennt vom Unterboden abzutragen. Darunter liegende Schichten unterschiedlicher Ausgangs-
substrate sind entsprechend der Schichten zu trennen und zu lagern. Zu Beginn der Baumaß-
nahmen sind Bereiche für die Materialhaltung und Oberbodenzwischenlagerung zur Minimie-
rung der Flächenbeeinträchtigung abzugrenzen. Die geltenden Bestimmungen nach DIN 19731 
sind zu berücksichtigen. 

• Eine Kontamination von Boden und Wasser während des Baubetriebs ist durch entsprechende 
Maßnahmen zu vermeiden. Für den Bebauungsplan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 BBodSchG in Ver-
bindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche Bodenveränderun-
gen nicht hervorgerufen werden. 

• Für den Einsatz natürlicher Schüttgüter gilt im Bebauungsplan, dass sich nach § 4 Abs. 1 
BBodSchG in Verbindung mit § 7 BBodSchG jeder so zu verhalten hat, dass schädliche Boden-
veränderungen nicht hervorgerufen werden. 

• Bodenverdichtungen und Gefügeschädigungen aufgrund von nasser Witterung sind zu vermei-
den. 

12. Private Versickerungsanlagen 

Private Versickerungsanlagen sind nur in den als zeichnerischer Hinweis in den Bebauungsplan auf-
genommenen „Flächen für private Versickerungsanlagen“ zulässig. Bei der Planung und Errichtung 
von Versickerungsanlagen ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand der Versickerungsanlagen 
zur Grundstücksgrenze > 2 m und zu unterkellerten Gebäuden ohne wasserdichte Ausbildung > 6 m 
betragen muss (RdErl. des MURL von 18.05.1998 zur Niederschlagswasserbeseitigung). 

Für die Einleitung von Niederschlagswasser von Dachflächen sowie sonstigen befestigten Flächen 
über eine Versickerungsanlage in den Untergrund oder in ein Oberflächengewässer ist beim Landrat 
des Kreises Heinsberg - untere Wasserbehörde - eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Die 
Antragsunterlagen und ein Merkblatt dazu können über das Serviceportal der Kreisverwaltung unter 
A-Z und dem Schlagwort „Niederschlagswasserbeseitigung“ abgerufen werden. Weitere Auskünfte 
hierzu erhalten Sie bei der unteren Wasserbehörde unter der Tel. Nr.:0 24 52/13-61 19. 
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